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Anderweit

verbeſſerte Einrichtung
E. Wohllobl.

Schiff-Handler-Grabe—
Geſellſchaft

zu

Dresden.
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Duio die Anno 16o7. errichtete Wohllobl. Schiff- ZandlerGrabe

Geſellſchaft zu Dresden, in den Jahren 1650. und 17 44. hier und
da verbeſſert worden; So haben ſich dennoch in der Folge der Zeit, wieder

Mangel gefunden, deren Abhelfung, zu Aufrechthaltung der Caſſe, unumgang-
J

lich nothig gweſen. Dahero die Herren Mitglieder; die darzu in Vorſchlag

gebrachten Mittel in Ueberlegung gezogen haben, und darauf nachſtehende

Punkte, mit Einwilligung der meiſten Mitglieder, beſchloſſen und feſtgeſetzet

worden ſind.

1.

Sind die Eintritts- Gebuhren dergeſtalt gemaßiget, daß ein neues Mit—

glied! nur Einen Thaler pro Inſeriptione, und Drey Thaler pro Aecceſſu, bis

auf Wiederruf, erleget.

32. Wer—



2.

Werden ſtatt des bishero gewohnlich geweſenen Beneficii, an 25. oder

zo. Thlr., kunſtig, bey einer Beyſteuer von Zehen und weniger Leichen, nur

Funf und Zwanzig Thaler, bey einer Beyſteuer von Eilf, bis mit Funf und

Zwanzig Leichen, nur Vierzig Thaler, und erſt alsdenn, wenn mehr als Funf

und Zwanzig Leichen geſteuert worden, die volligen Funfzig Thaler ausgezah—

let, gleichwohl wird bey einem jeden ſolchen Sterbe-Falle, von ſamtlichen ſteu—

erbaren Mitgliedern, der gewohnliche Thaler colligiret.

3.

Wird die beym jahrlichen Convente bishero gewohnlich geweſene Mahl.

zeit zwar beybehalten, jedoch darzu aus der Caſſe, ſo lange nicht ein anderes

beliebet wird, nichts beygetragen, ſondern ein jedes Mitglied, ſo ſich dabey

einzufinden geſonnen, zahlet Sechzehn Groſchen, und ſorget ſelbſt fur den

Wein.

4.

Erhalten das gute Leichentuch, nebſt den Tragern, oder 4. Thlr. 12. gl.,

nur die wirklichen Mitglieder, deren Ehefrauen und die Wittwen, ſo lange ſie in

der bisherigen Maaße, jahrlich 5. gl. 3. pf. erlegen, nicht minder die an ihrem

Tiſche befindlichen Kinder, ſo lange der Vater lebt. Letztere erhalten jedoch,

wenn



wenn ſie Achtzehn Jahr und darunter alt ſind, nur Zwey Thaler; ſind ſie

dber alter, bekommen ſie Drey Thaler Tragerlohn ex Calla. Das geringere

Leichentuch hingegen wird, jedoch ohne Tragerlohn, nur fur das Geſinde der

noch lebenden Mitglieder, nicht aber fur andere im Brod habende Perſonen,

gegeben. Dresden, den 5. Januar 1788.

t14




	Anderweit verbesserte Einrichtung E. Wohllöbl. Schiff-Händler-Grabe-Gesellschaft zu Dresden
	Titelblatt
	[Seite 3]

	Abschnitt
	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3



